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XVI (Prüfung der Brautleute in den Religionswahrheiten.) Hugo und Iod erſcheinen vor ihrem Stadt⸗
pfarrer an und erklären, daſs ſie ſich verehelichen und recht bald
etraut werden möchten. Auf die Bemerkung desſelben, daſsnach kirchlicher Vorſchrift das Brautexamen und die VerkündigungentHhre Eheverlöbniſſes vorgenommen werden müſsten, äußern ſie den
dringendſten Wun daſs das Brautexamen ogleich bethätigt erden
möge Bereit, dieſem Wunſche nachzukommen, ſchreitet der Pfarrer5

unächſt zur Unterſuchung, ob der beabſichtigten Eheabſchließung kein
Hindernis Im Wege che Nachdem laut den beſtimmten Ausſagender beiden Brautleute von dem Nichtvorhandenſein eines ſolchen die
moraliſche Gewiſsheit atte, beginnt die Prüfung be⸗
züglich der nöthigen Religionskenntniſſe mit verſchiedenen Fragendes Katechismus. Hier noe nun, daſs weder Bräutigam nochrau die einfachſten Fragen beantworten können. Er drückt hierübernicht bloß ſein betroffenes Erſtaunen aus, ondern bedeutet auch mit
kurz angebundenen Worten denſelben, daſs EL ſie wegen ihrer religiöſenUnwiſſenheit ſo ange nicht zUum Empfange des heiligen Eheſacramenteszulaſſen könne, bis ſie den Katechismus elernt hätten. Der Bräutigamſich ur dieſe Zumuthung nicht wenig beleidigt und Trklärt
mit ſichtlichem Aerger, daſs auf die kirchliche Trauung ganz ver⸗
zichten und ſich mit der bloßen Civilehe begnügen wolle, worauf der
Pfarrer in gereiztem Tone kurz mit „Ganz nach hrem Be⸗
lieben“ entgegnet und beide Nupturienten mit einem froſtigen Adien
entläſst. ſt dieſe Handlungsweiſe des Stadtpfarrers Banſch billigen?Wer das heilige Eheſacrament empfangen will, muſs nicht bloß
von Ehehinderniſſen frei, ondern auch imn den Grundwahrheiten des
Chriſtenthums Unterrichtet ſein, nicht bloß ſelbſt ein chriſtliches(ben führen, ondern auch die der Ehe etwa entſtammenden Kinder
II erziehen können. Das römiſche Rituale chreibt Aher vor,
Ut parochus COgnoscat. utrum uterque Sciat rudimenta fidei. CUIIL

deinde filios 8U08 docere debeat (De matrim.) Und
Papſt (nedic NIV bezeichnet den Mangel der zum würdigen Em⸗
ang des Eheſacramentes und zur Erfüllung der ſchwerverbindlichenen des chriſtlichen Eheſtandes allgemein nothwendigen Religions⸗kenntniſſe als ein Eheverbot. „Verum CUIM matrimonio jungendi 11011
sint. 81 parochus, Ut —  E prius interrogando deprehenderit,

SEU feminam, 20 alutem necessaria sunt. ignorare.“(Epist encycl. de Febr. Der Pfarrer iſt demnach nichtbloß berechtigt, ſondern auch verpflichtet, die Brautleute über die
nothwendigen Religionskenntniſſe in geeigneter Weiſe prüfen und
Im Falle des Mangels dieſelben ſo ange von der Eheabſchließungzurückzuhalten, bis ſie ſich dieſelben in genügendem Maße erworben
Aben Er würde on an ihrem unwürdigen Empfange des Ehe⸗ſacramente mitwirken. Da indes dieſe eine hypothetiſche iſt,ſo kann der Seelſorger von der Prüfung der Brautleute In den
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Religionswahrheiten ganz abſtehen, wenn ELr die gegründete Ueber⸗
zeugung hat, daſs diefelben darin hinreichend unterrichtet ſind; muſs
ſie aber vornehmen, ſo ierüber einen vernünftigen Zweifel hat,

den etwa beſtehenden angel der nöthigen Religionskenntniſſe
beheben können. Da nun Herr Stadtpfarrer an nicht er
wuſste, die ihm früher unbekannten Nupturienten die nöthigen
Religionskenntniſſe beſitzen, handelte ELr ganz recht und pflichtgemäß,
enn ſich durch eine Prüfung hierüber Gewiſsheit verſchaffen
uchte Nur d dieſelbe auf eine andere Weiſe vornehmen en

die Brautleute aus dem Katechismus examinieren, d
n Anbetracht threr äußeren We  ildung vom Anfange oder doch
ſobald er bemerkte, daſs ſie H thren religiöſen Kenntniſſen nicht gut
beſchlagen eien, die Prüfung Iun Form einer geſprächsweiſen und
gemüthvollen Darlegung der vornehmſten und nothwendigſten Religions⸗
wahrheiten vornehmen en und dieſe etwa mit der gewinnenden
Bemerkung einleiten können, daſs * nicht bloß nützlich, ſondern ogar
nothwendig ſei, von Zeit Zeit, beſonders aber vor dem Antritt
des Eheſtandes, die früher erlernten, aber Im Qufe der Zeit mehr
oder weniger Im Gedächtnis zurückgetretenen Religionswahrheiten
aufzufriſchen Es dürfte ihnen aher nicht unangenehm ſein, wenn
mit ihnen einen kurzen Ueberblick über die Hauptlehren der Religion
mache Auf dieſe Weiſe würde nicht bloß die Empfindlichkeit der
Nupturienten eſchont haben, ondern 6 ihnen auch die nöthigen
Kenntniſſe die rudimenta fidei beibringen önnen. icherli
hat Stadtpfarrer an eine große Paſtoralunklugheit egangen,
daſs die einem gebildeten Stande angehörigen Brautperſonen mit
Katechismusfragen drangſalierte und bei Befund ihrer Unwiſſenheit
von ihnen verlangte, ſie ſollten thren Katechismus lernen, ehe
ſie das heilige Eheſacramen empfangen wollen. une olche Forderung
önnte man olche ſtellen, von denen mit Sicherheit ſich erwarten
läſst, daſs ſie derſelben auch nachkommen önnen und wollen Selbſt
bei Leuten, die den Uunteren und mittleren Ständen angehören, iſt EeS
beſſer, wenn der Seelſorger ſelbſt ſie m den nöthigen Wahrheiten
der Religion unterrichtet, als daſs ſie andere verweist oder
zum Lernen des Katechismus anhält. Was ſoll man aber noch dazu
ſagen, daſs Pfarrer an die Erklärung der Nupturienten, ſie
wollten auf die kirchliche Eheabſchließung ganz verzichten und ſich
nUuL bürgerlich trauen laſſen, mit einem herzlos abfertigenden 7 ganz
nach Belieben“ erwiderte und dieſelben mit einem kalten leu
entlie Hier hat der Unklugheit auch noch eine glei große
Liebloſigkeit hinzugefügt. Ein wahrer, das Heil der ihm an⸗

vertrauten Gläubigen liebevoll beſorgter Pfarrer ird In einem ſolchen
Falle alle lebe und Sorgen, deren ſein Herz ähig iſt, aufwenden,
Um dieſelben von einem Schritte abzuhalten, der für ihr Seelenheil
M höchſten Grade verderblich iſt ſeine, wenn auch noch ſo
empfindlichen Pfarrkinder herz⸗ und orglos zu entlaſſen, 0 Pfarrer  42inzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchriſt1
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Banſch vielmehr leſe Gelegenheit wahrnehmen ollen, Um ſeinen erſten
Fehler einzuſehen und durch rhöhte Sorgfalt und vermehrte Klugheit
möglichſt gut 3u machen Um ſie zu gewinnen, 0 ETL zunächſt mit
freundlichen und Vertrauen erweckenden orten den beiden Braut⸗
euten In Anbetracht threr Einſicht und Verſtändigkeit ſeinen Zweifel
an dem wirklichen Ernſte thre kundgegebenen n

Uſſes ausſprechen,
hierauf im Tone beſorgter Hirtenliebe ſie auf die traurigen Folgen
desſelben, namentlich auf den Ausſchluſs von den heiligen Sacramenten
Im eben nd Im ode aufmerkſam machen und ſie um ihres Heiles
willen ermahnen, 10 ſe bitten können und ſollen, ſie möchten ſich
die Sache mit tiefbeſonnenem Ernſte wohl überlegen, und nicht ernnen

Schritt thun, der für ſie ſehr verhängnisvoll ware Die fehlenden
Religionskenntniſſe önnten ſie ſich auch dadurch erwerben, wenn ſie
ihm In einer etwa 0 viertelſtündigen Belehrung ihre Auf⸗
merkſamkeit ſchenken bvollten Auf dieſe oder hnliche Weiſe 0
Pfarrer B

ſch nicht bloß eine anfangs begangene Unklugheit ſo viel
als möglich gut gemacht, ondern auch den Brautleuten die Ueber⸗
zeugung beigebracht, daſs EL eS herzlich gut meine und nur ihr Beſtes
wolle, und ieſe Ueberzeugung würde als eine ſtille, aber mächtige
Mahnerin früher oder ſpäter ewirkt haben, daſ dieſelben entweder
von threm aus verletzter Empfindlichkeit gefaſsten Entſchluſſe abſtanden
oder nach Ausführung desſelben den kirchlichen Anforderungen nach⸗
zukommen trachteten, während dagegen ſein chonend geſagt
lieb⸗ und ſorgloſes enehmen nur dazu angethan war, ieſelben in
threm ſchlimmen orhaben zu beſtärken und der Kirche ganz zu ent⸗
fremden etzen wir noch den Fall, die Brautleute wollen ſich

einer mündlichen Belehrung ebenſowenig verſtehen, wie um Lernen
des Katechismus, verlangen aber deſſenungeachtet irchlich etraut zu
werden und drohen, falls thnen dieſes verweigert wird, daſs ſie dann
ſich nuL bürgerlich trauen laſſen; dürfte In dieſem Falle der Pf
zur Vermeidung eines unſtatthaften Zuſammenlebens ſie nicht doch
Ungeachtet threr gänzlichen Unwiſſenheit In den Grundwahrheiten der
Religion zum Empfang de eiligen Eheſacramentes zulaſſen? Es
Imm auf das Diöceſanrecht enedie XIV hat zwar
den angel der nothwendigſten Religionskenntniſſe in der oben an⸗;

geführten Stelle als ein Eheverbot Trklärt und in ſeinem erke
de Synodo dioeces. 14 die Meinung derjenigen, welche
enſelben nicht als ſolches gelten laſſen wollten, verworfen. Die Un⸗
wiſſenheit in den Grundwahrheiten der chriſtlichen eligion bildet
aber keinen Grund zur Verweigerung der kirchlichen Eheabſchließung,
wenn ſie unüberwindlich und eine Belehrung, wie bei
Blödſinnigen, unmöglich iſt

Scheyern (Bayern ernhar mi
VII Einheitlichkeit der Katechismen, bib

liſchen Geſchichten 2c. Deutſchland.) Unermeſsliche Opfer


